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Land Hessen 

Infrastrukturgesellschaft:  
Absicherung für die Beschäftig-

ten bei Hessen Mobil! 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 
 
nachdem sich am 15. November 2017 der Fachvorstand Tarifpolitik des dbb 
und der Hessische Innenminister zu einem Meinungsaustausch auch über die 
Errichtung der Infrastrukturgesellschaft getroffen haben, hat am 12. Januar 
2018 in Wiesbaden die damals vereinbarte Fortführung der Gespräche auf 
Fachebene stattgefunden. 
 
Die Kommission des dbb, unter anderem bestehend aus den Kollegen Heinrich 
Roßkopf (Landesvorsitzender VDStra) und Jörg Thiemann (stellvertretender Lan-
desvorsitzender VDStra), haben den Vertreterinnen und Vertretern des Hessischen 
Innenministeriums, des Hessischen Verkehrsministeriums und Hessen Mobil ver-
deutlicht, welche Sorgen die Beschäftigten bei Hessen Mobil aufgrund des Über-
gangs der Fernstraßenverwaltung von den Ländern auf den Bund haben. Nach ak-
tuellem Stand werden von den rund 3500 Beschäftigten ein Drittel an den Bund ge-
meldet. Der dbb wies darauf hin, dass die Hessische Landesregierung bei dem 
Thema stets betone, die Interessen der Beschäftigten in den Vordergrund zu stellen. 
Nun sei es an der Zeit, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen, nämlich die er-
klärten Sicherungsmechanismen verbindlich zu regeln. Daher müsse ein Tarifver-
trag her. Die Arbeitgeberseite zeigte "großes Verständnis für die Sorgen der Be-
schäftigten", jedoch solle noch auf Details von Seiten des Bundes bei der Errichtung 
der Infrastrukturgesellschaft gewartet werden. Kollege Roßkopf wies darauf hin, 
dass die Ungewissheit sich bereits jetzt zeige, beispielsweise wechselten schon jetzt 
Beschäftigte von Hessen Mobil zu den Regierungspräsidien. Dort wüssten sie, was 
sie erwartet. Bei Hessen Mobil wüssten sie es derzeit nicht. Dies verstärke den oh-
nehin schon vorhandenen Fachkräftemangel. Daher könne nicht länger gewartet 
werden. Wichtig für die Beschäftigten seien unter anderem die Punkte Standortsi-
cherung, Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen und Beschäftigungsgarantien 
auf einen mindestens gleichwertigen Arbeitsplatz. 
 
Einig sind sich dbb und die Arbeitgeberseite darin, dass in Hessen nicht die Arbeits-
verhältnisse der Beschäftigten der neuen Infrastrukturgesellschaft geregelt werden 
können. Dies geschehe durch einen Tarifvertrag auf Bundesebene. Der dbb wies 
aber darauf hin, dass mit dem Land verbindliche Regelungen für diejenigen Be-
schäftigten getroffen werden können, die Beschäftigte des Landes Hessen bleiben. 
Das Land zeigte sich gesprächsbereit, verbindliche Regelungen mit dem dbb zu er-
örtern. Daher wurde vereinbart, dass die Gespräche nach einer arbeitgeberinternen 
Abstimmung weitergeführt werden. 
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Hintergrund 
Im Rahmen der Ländereinigung über die Neuregelung des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichs vom Dezember 2016 war festgelegt worden, dass die Ver-
waltung von Bundesautobahnen und einem Teil der Bundesfernstraßen künf-
tig zentral vom Bund ausgeführt wird. Mit Ausfertigung und Verkündung des 
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes und des Fernstraßen-
Überleitungsgesetzes (FernstrÜG) vom August 2017 steht fest, dass ein 
Großteil der Beschäftigten in den Straßenbauverwaltungen der Länder und 
Landesbetrieben auf die neu zu gründende Infrastrukturgesellschaft für Au-
tobahnen und andere Bundesfernstraßen übergehen wird. Im FernstrÜG ist 
vorgesehen, dass dieser Übergang durch einen Tarifvertrag begleitet werden 
soll. Ein Tarifvertrag ist deshalb notwendig, um Nachteile auf Seiten der Be-
schäftigten zu vermeiden und die Akzeptanz des Transformationsprozesses 
zu erhöhen. Gleichzeitig gilt es, die künftigen Arbeitsbedingungen der Arbeit-
nehmer in der Infrastrukturgesellschaft und möglichen regionalen Tochterge-
sellschaften rechtssicher tarifvertraglich auszugestalten. Für diejenigen Be-
schäftigten die nicht wechseln, gilt es nach Ansicht des dbb, Absicherungs-
regelungen zu schaffen.  

Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften! 
Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 

 
Der dbb hilft! 
 
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente 
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern den 
Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unter-
stützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im 
Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich 
überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in 
die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im  
öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist 
die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über 
Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von 
dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
 

 


